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glied von den Rechten und Pflichten, die mit sei
ner Anwesenheit in der Genossenschaft Zusammen
hängen, entbunden.

25. (1) Die Mitgliedschaft in der LPG endet durch Aus
tritt, Ausschluß oder Tod.
(2) Ein Mitglied, das sich schwer gegen die Inter
essen der Arbeiter-und-Bauern-Macht vergeht oder 
gröblich und wiederholt gegen seine genossen
schaftlichen Pflichten verstößt, insbesondere das 
genossenschaftliche Eigentum mißachtet oder 
die Arbeitsdisziplin verletzt, kann mit soforti
ger Wirkung aus der Genossenschaft aus
geschlossen werden. Der Ausschluß soll in der 
Regel erst dann erfolgen, wenn die Anwendung an
derer Erziehungsmaßnahmen erfolglos geblieben 
ist. Die Mitgliederversammlung kann beim Aus
schluß festlegen, daß als Wiedergutmachung für 
entstandenen Schaden die Vergütung für geleistete 
Arbeitseinheiten und den eingebrachten Boden, die 
dem Mitglied erst am Jahresende ausgezahlt wer
den sollte, ganz oder teilweise zurückbehalten wird. 
Dadurch werden weitere Schadenersatzansprüche 
nicht ausgeschlossen.

(3) Der Ausschluß erfolgt auf Beschluß der Mit
gliederversammlung, dem zwei Drittel aller Mit
glieder zustimmen müssen. Aus dem Protokoll der 
Mitgliederversammlung müssen die Zahl der an
wesenden Mitglieder sowie das Abstimmungsergeb
nis ersichtlich sein.

(4) Der Ausgeschlossene kann beim Rat des Kreises 
Einspruch einlegen. Auf Verlangen des Rates des 
Kreises wird in der nächsten Mitgliederversamm
lung endgültig über den Ausschluß entschieden.

26. Der Austritt aus der Genossenschaft kann nur durch 
schriftliche Erklärung und nach Abschluß der Ernte 
erfolgen, sofern die Mitgliederversammlung nicht 
einem früheren Zeitpunkt zustimmt. Stellt ein aus
scheidendes Mitglied vor diesem Zeitpunkt die Ar
beit ein, so stehen der LPG dieselben Rechte zu, 
wie sie in Ziff. 25 Abs. 2 Satz 3 gegenüber dem 
ausgeschlossenen Mitglied festgelegt sind.

27. Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist nach Be
schlußfassung über die Jahresendabrechnung zwi
schen der LPG und dem ausgeschiedenen Mitglied 
bzw. den Erben eine gegenseitige Abrechnung 
durchzuführen.

V.
Die Pflichten der Genossenschaft, ihres Vorstandes 

und ihrer Mitglieder
28. Die Genossenschaft läßt sich in allen ihren Hand

lungen von den Gesetzen der Deutschen Demokra
tischen Republik leiten. Sie verpflichtet sich, die 
Bewirtschaftung ihres Bopiens planmäßig durch
zuführen und rechtzeitig alle notwendigen Maß
nahmen zu ergreifen, die die restlose Erfüllung der 
staatlichen Pläne für die landwirtschaftliche Pro
duktion garantieren.

29. (1) Die Mitgliederversammlung, der Vorstand und 
der Vorsitzende der LPG organisieren mit Unter
stützung der staatlichen Organe den Schutz des 
genossenschaftlichen Eigentums. Sie erziehen alle 
Mitglieder zum Schutze und zur sorgsamen Behand
lung des genossenschaftlichen Eigentums, zum 
Kampf gegen Schlendrian und zur Wachsamkeit 
gegenüber feindlichen Angriffen.

(2) Im Interesse der Erhaltung des genossenschaft
lichen Eigentums sind die Pflichten der Mitglieder 
und Funktionäre der LPG hinsichtlich der ihnen an
vertrauten Vermögenswerte in der inneren Be
triebsordnung und den Arbeitsordnungen für die 
einzelnen Arbeitsbereiche genau festzulegen. Der 
Vorsitzende und die Leiter der Arbeitsbereiche 
(Brigadeleiter) haben die Einhaltung dieser Pflich
ten ständig zu kontrollieren und Maßnahmen zur 
Beseitigung der Mängel zu treffen.

30. Der Vorstand und alle Mitglieder sind verpflich
tet:
a) die Brutto- und Marktproduktion sowie die Ar

beitsproduktivität durch die Einführung der wis
senschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen 
der fortgeschrittensten sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe sowie die Einführung der moder
nen Technik zu erhöhen, das genossenschaftliche 
Eigentum zu mehren und zu schützen, die Ko
sten der Produktion ständig zu senken und die 
Rentabilität ständig zu steigern;

b) mit Unterstützung der örtlichen Organe der 
Staatsmacht und der MTS unter Berücksichti
gung der örtlichen Bedingungen Perspektiv- und 
Jahresproduktionspläne auszuarbeiten, die alle 
Genossenschaftsmitglieder und die gesamte Dorf
bevölkerung auf die Entwicklung des neuen so
zialistischen Dorfes orientieren;

c) mit den MTS ein enges kameradschaftliches Ver
hältnis zu pflegen und mit ihnen gemeinsam auf 
der Grundlage der Schönebecker Methode die 
sozialistischen Wirtschaftsprinzipien konsequent 
durchzusetzen;

d) bei der Bearbeitung der genossenschaftlichen 
Felder die Zugkräfte, Maschinen und Geräte der 
MTS sowie die von den Genossenschaftsmitglie
dern zur Verfügung gestellten Zugkräfte, Ma
schinen und Geräte richtig auszunutzen und in 
gutem Zustand zu erhalten;

e) den genossenschaftlichen Waldbestand zu erhal
ten und nach den fortschrittlichsten forstwirt
schaftlichen Methoden zu bewirtschaften;

f) den Bau und die Einrichtung der notwendigen 
Wirtschaftsgebäude und Räume für soziale und 
kulturelle Zwecke unter weitestgehender Aus
nutzung der vorhandenen Räume und Materia
lien durchzuführen;

g) das Leistungsprinzip in der Feldwirtschaft 
durchzusetzen, den sozialistischen Wettbewerb 
und Erfahrungsaustausch zu organisieren und zu 
unterstützen;

h) zur Qualifikation der Mitglieder eigene Kurse 
einzurichten und Mitglieder, insbesondere Ju
gendliche, zur Spezialausbildung auf Kurse zu 
entsenden:

i) das kulturelle Leben in der Genossenschaft zu 
fördern, insbesondere durch Bildung von Laien
spielgruppen, Zirkeln, Sportgruppen und Schaf
fung von Kulturräumen, Bibliotheken, Sport
anlagen usw.;

j) ihre Familienangehörigen als Mitglieder zu ge
winnen und darüber hinaus neue Mitglieder für 
die Genossenschaft zu werben;

k) die Frauen und Jugendlichen in der landwirt
schaftlichen Produktion und im gesellschaft
lichen Leben besonders zu fördern und zu lei
tenden Arbeiten heranzuziehen;


